
 
 

 

Kurzes Merkblatt bei Veranstaltungen 

Für Veranstalter zum Jugendschutzgesetz 
 

Diese Zusammenfassung gibt nachfolgend Hinweise und Empfehlungen zum Jugendschutz für 

Veranstalter*innen und soll diese unterstützen, die geltenden Jugendschutzbestimmungen einhalten 

zu können bzw. Jugendliche vor Alkoholmissbrauch zu schützen. 

 

Grundsätzlich ist bei einer Veranstaltung darauf zu achten, dass alle Bestimmungen des 

Jugendschutz-, Gesundheitsschutz- und Gaststättengesetzes eingehalten werden. 

 

FÜR VERANSTALTER:  

1. Bennen Sie eine jugendschutzbeauftragte Person. 

 

2. Setzen Sie keine Werbung für Billigalkohol ein und verkaufen Sie mindestens ein 

alkoholfreies Getränk billiger als alkoholische Getränke. 

 

 

3. Die Anerkennung von Erziehungsbeauftragten Personen ist nur in schriftlicher Form 

anzuerkennen. 

 

4. Wirksame Methoden zur Alterskennzeichnung für den Einlass einer Veranstaltung müssen 

umgesetzt werden (Bändchen in verschiedenen Farben oder unterschiedliche Stempel). 

 

5. Stellen Sie die Abgabe und den Konsum von hochprozentigen Getränken sicher und 

regulieren Sie diese zielgenau. 

 

6. Ausschließlich volljähriges Personal ist für Ausschank und Ausgabe der alkoholischen 

Getränke einzusetzen. 

 

Für Veranstalter*innen ist es wichtig die Auflagen in der Gestattung zu beachten und unbedingt alle 

aufgelistete Maßnahmen bei der Veranstaltung durchzuführen. 
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